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pe in der Region, die ein Klima der politischen Agitation 
und Unsicherheit schaffen. Er fordert alle Bewohner der 
Region auf, einer klugen Führung zu folgen, in der Regi-
on zu verbleiben und ihre Zukunft als Bürger der Repu-
blik Kroatien in die Hand zu nehmen. 

  Der Rat betont, daß die Abhaltung von Wahlen au-
ßerdem von der Bereitschaft der Regierung Kroatiens 
abhängen wird, alle Vorbedingungen zu erfüllen, insbe-
sondere soweit es um die Ausstellung von Ausweisen, 
die Bereitstellung von Daten und den rechtzeitigen Ab-
schluß der für die Bestätigung der Wahlen erforderlichen 
technischen Vorkehrungen geht. Der Rat anerkennt die 
ermutigenden Fortschritte, die die Regierung Kroatiens 
in dieser Hinsicht erzielt hat. Er ist jedoch darüber be-
sorgt, daß die Verfahren nicht überall in gleicher Weise 
angewandt werden. Der Rat fordert die Regierung Kroa-
tiens nachdrücklich auf, ihre Anstrengungen zu verdop-
peln, um den Abschluß der erforderlichen technischen 
Vorbereitungen für die Abhaltung der Wahlen sicherzu-
stellen. 

  Der Rat fordert die kroatische Regierung mit allem 
Nachdruck auf, als Geste zur Beruhigung der serbischen 
Volksgruppe die gegenüber der Übergangsverwaltung 
abgegebenen mündlichen Garantien, die im Schreiben 
des Generalsekretärs vom 21. Januar 199763 aufgeführt 
sind, förmlich und öffentlich zu bestätigen und ihre in 
den Ziffern 28 und 29 des Berichts des Generalsekretärs 
genannten Verpflichtungen zu bekräftigen. Er fordert die 
Regierung Kroatiens außerdem auf, ihr Amnestiegesetz 
fair und konsequent auf alle ihrer Hoheitsgewalt unter-
stehenden Personen anzuwenden. Der Rat betont, daß der 
langfristige Erfolg der friedlichen Wiedereingliederung 
in hohem Maße davon abhängen wird, inwieweit die Re-
gierung Kroatiens sich für die Aussöhnung einsetzt und 
dafür Sorge trägt, daß die zur Zeit in der Region leben-
den Serben als kroatische Bürger gleiche Rechte genie-
ßen. 

  Der Rat teilt die vom Generalsekretär in seinem Be-
richt geäußerte ernste Besorgnis darüber, daß keine Fort-
schritte erzielt worden sind, was die Zukunft der Vertrie-
benen in der Region und die Verwirklichung ihrer 
Gleichbehandlung in bezug auf Wohnraum, den Zugang 
zu Wiederaufbauzuschüssen und -krediten und Entschä-
digung hinsichtlich ihres Eigentums im Einklang mit 
dem Grundabkommen über die Region Ostslawonien, 
Baranja und Westsirmien67 und dem kroatischen Gesetz 
betrifft. Der Rat bekräftigt das Recht aller Flüchtlinge 
und Vertriebenen, an ihre ursprünglichen Heimstätten in 
der gesamten Republik Kroatien zurückzukehren und 
dort in Sicherheit zu leben. Er begrüßt den von der Über-
gangsverwaltung und dem Amt des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen erarbeiteten Vor-
schlag betreffend die Rückkehr der Vertriebenen und 
fordert die Regierung Kroatiens nachdrücklich auf, un-
verzüglich Erörterungen über diesen Vorschlag aufzu-
nehmen, bei seiner Umsetzung eng mit der Übergangs-

verwaltung und dem Amt des Hohen Flüchtlingskommis-
sars zusammenzuarbeiten und öffentlich eine klare und 
unzweideutige Erklärung abzugeben und konkrete Maß-
nahmen zu ergreifen, durch die die Gleichberechtigung 
aller Vertriebenen ungeachtet ihrer Volksgruppenzugehö-
rigkeit bestätigt wird. 

  Der Rat begrüßt es, daß sich die Bundesrepublik 
Jugoslawien und die Republik Kroatien verpflichtet ha-
ben, in ihren bilateralen Beziehungen Fortschritte zu er-
zielen, insbesondere im Hinblick auf die ständige Entmi-
litarisierung der Grenzregion und die Abschaffung der 
Visaregelungen, Maßnahmen, die einen maßgeblichen 
Beitrag zur Vertrauensbildung vor Ort und zur Stabilisie-
rung der Region darstellen würden. 

  Der Rat erinnert an seine Resolution 1079 (1996) 
vom 15. November 1996 und erklärt, daß er beabsichtigt, 
die vom Generalsekretär so bald wie möglich nach der 
erfolgreichen Abhaltung der Wahlen vorzulegenden 
Empfehlungen betreffend die weitere Präsenz der Verein-
ten Nationen im Sinne der Erfüllung des Grundabkom-
mens zu prüfen. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn über die 
Lage regelmäßig unterrichtet zu halten. Er wird mit der 
Angelegenheit aktiv befaßt bleiben." 

 Auf seiner 3753. Sitzung am 19. März 1997 beschloß der 
Rat, den Vertreter Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Kroatien 

  Weiterer Bericht des Generalsekretärs über die 
Menschenrechtssituation in Kroatien gemäß Reso-
lution 1019 (1995) des Sicherheitsrats 
(S/1997/195)"61. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab70: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß seinen Resolu-
tionen 1009 (1995) und 1019 (1995) vorgelegten Bericht 
des Generalsekretärs vom 5. März 1997 über Kroatien71 
behandelt. Er erinnert außerdem an die Erklärung seines 
Präsidenten vom 20. Dezember 199672. 

  Der Rat ist nach wie vor zutiefst besorgt darüber, 
daß die kroatischen Serben in den zuvor zu Schutzzonen 
der Vereinten Nationen erklärten und als Sektoren West, 
Nord und Süd bezeichneten Gebieten, insbesondere im 
Gebiet des ehemaligen Sektors Süd um Knin, immer 
noch unter sehr unsicheren Verhältnissen leben, obwohl 

 
70 S/PRST/1997/15. 
71 Official Records of the Security Council, Fifty-second Year, Supplement 
for January, February and March 1997, Dokument S/1997/195. 
72 S/PRST/1996/48. 
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die Regierung Kroatiens versichert, die erforderliche 
Zahl an Polizeibeamten dorthin verlegt zu haben. Er for-
dert die Regierung Kroatiens auf, weitere Schritte zur 
Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung in diesen 
Gebieten zu unternehmen. 

  Der Rat vermerkt mit Genugtuung, daß sich die 
schwierigen Lebensbedingungen der verbliebenen Serben 
in den vergangenen Monaten dank intensiver humanitärer 
Programme, die von internationalen Organisationen 
durchgeführt wurden, erheblich verbessert haben. In die-
sem Zusammenhang fordert er die Regierung Kroatiens 
auf, in Zusammenarbeit mit allen zuständigen internatio-
nalen Organisationen ihre gesamten Verantwortlichkeiten 
zu übernehmen, um sicherzustellen, daß sich die soziale 
und wirtschaftliche Lage aller Einwohner der ehemaligen 
Sektoren bessert. 

   Der Rat verleiht seiner Besorgnis darüber Aus-
druck, daß nach wie vor nur geringe Fortschritte bei der 
Rückkehr vertriebener oder geflüchteter kroatischer Ser-
ben in diese Gebiete zu verzeichnen sind. Er fordert die 
Regierung Kroatiens auf, ihre Bemühungen um die Ver-
besserung der persönlichen und wirtschaftlichen Sicher-
heit voranzutreiben, bürokratische Hürden für die rasche 
Ausstellung von Ausweisen an alle serbischen Familien 
zu beseitigen und die Eigentumsfrage entweder durch die 
Rückgabe des Eigentums oder durch gerechte Entschädi-
gung umgehend zu lösen, um die Rückkehr der kroati-
schen Serben in die ehemaligen Sektoren zu erleichtern. 

   Der Rat fordert die Regierung Kroatiens auf, der 
Ungewißheit hinsichtlich der Durchführung ihres Amne-
stiegesetzes ein Ende zu bereiten, indem sie insbesondere 
die Liste der Personen, die verdächtigt werden, Kriegs-
verbrechen begangen zu haben, auf der Grundlage vor-
handenen Beweismaterials und streng im Einklang mit 
dem Völkerrecht unverzüglich fertigstellt, und fordert sie 
ferner auf, willkürliche Festnahmen, insbesondere von 
nach Kroatien zurückkehrenden Serben, einzustellen. 

  Der Rat verweist auf die Verpflichtungen Kroatiens 
aus den einschlägigen universellen Menschenrechtsüber-
einkünften, deren Vertragspartei es ist. Er begrüßt die 
von der Regierung Kroatiens gegenüber dem Europarat 
eingegangenen Verpflichtungen, einschließlich der Un-
terzeichnung des Rahmenübereinkommens für den 
Schutz nationaler Minderheiten73, und erwartet, daß die 
Regierung Kroatiens diese Verpflichtungen in vollem 
Umfang erfüllen wird. 

  Der Rat ist besorgt darüber, daß die Regierung 
Kroatiens dem Internationalen Gericht zur Verfolgung 
der Verantwortlichen für die im Hoheitsgebiet des ehe-
maligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht nach wie vor nicht volle 
Zusammenarbeit gewährt. Er unterstreicht, daß die Re-
gierung Kroatiens im Einklang mit Resolution 827 

 
73 Europarat, Europäische Vertragssammlung, Nr. 157. 

(1993) verpflichtet ist, allen Ersuchen des Internationalen 
Gerichts umgehend und vollinhaltlich nachzukommen. 
Er fordert die Regierung Kroatiens außerdem auf, gegen 
alle Personen, die schwerer Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht beschuldigt werden, insbesondere so-
weit diese während der Militäroperationen im Jahr 1995 
begangen wurden, zu ermitteln und diese Personen straf-
rechtlich zu verfolgen. 

  Der Rat betont, wie wichtig die wirksame Durch-
führung der vorstehend genannten Maßnahmen für die 
Förderung des Vertrauens und der Aussöhnung in Kroa-
tien sowie für die friedliche Wiedereingliederung der 
Region Ostslawonien, Baranja und Westsirmien ist. In 
diesem Zusammenhang ersucht der Rat den Generalse-
kretär, ihn auch weiterhin regelmäßig unterrichtet zu hal-
ten und in seinem gemäß Ziffer 6 der Resolution 1079 
(1996) bis zum 1. Juli 1997 vorzulegenden Bericht erneut 
über die humanitäre Lage und die Menschenrechtssitua-
tion in Kroatien Bericht zu erstatten." 

 Auf seiner 3772. Sitzung am 25. April 1997 behandelte 
der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Kroatien 

  Bericht des Generalsekretärs über die Mission der 
Vereinten Nationen in Prevlaka (S/1997/311)"74. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab75: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 14. April 1997 betreffend die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Prevlaka76 geprüft und 
bekundet seine Enttäuschung darüber, daß sich die Situa-
tion in Prevlaka im großen und ganzen nicht gebessert 
hat. 

  Der Rat ist besorgt über die Beurteilung der Lage 
durch  den Generalsekretär, wonach die Situation im all-
gemeinen zwar stabil ist, mehrere Entwicklungen jedoch 
zu einer Erhöhung der Spannungen in dem Gebiet ge-
führt haben. Der Rat ist insbesondere besorgt über die in 
dem Bericht enthaltenen Beschreibungen fortgesetzter 
Verstöße gegen die Entmilitarisierungsregelungen, na-
mentlich Bewegungen von schweren Waffen und der 
Sonderpolizei der Republik Kroatien und die Einfahrt ei-
nes Flugkörperboots der Marine der Bundesrepublik Ju-
goslawien in die entmilitarisierte Zone unter Mißachtung 
der Besorgnis und der Ersuchen, die vom Rat bereits frü-
her ausgesprochen wurden. 

 
74 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-second Year, Sup-
plement for April, May and June 1997. 
75 S/PRST/1997/23. 
76 Official Records of the Security Council, Fifty-second Year, Supplement 
for April, May and June 1997, Dokument S/1997/311. 
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